
Lasse lische

Wicey- und Loiiliiiercml-Zcltung.

Mit Hochfürstlich Heßischem gnädigsten Privilegio.

Montag den 6^ September.

Citationes Ediüales,

r) SVJac^ Maasgabe höchster Landesordnung 6. &lt;i. Cassell den 5. Junii a. pr. will erforderlich seyn,
das bey des hohen deutschen Ritter-Ordens Valley Hetzen Gerichtbarkeit zu Goßfelden,

seit dem Jahre 1732 angeordnete Hypotheken - Protvcvll e* hsticio genau zu untersuchen, zu
rectificiren und besonders bey älteren als von eben gedachtem 1732er Jahre an, ausgestclten Ob
ligationen in Gefolg dieser emanirtcn Ordnung das vorgeschriebene, vor Ausgang der darinnen
ein für allemahlen festgesetzten peremtorischen Frist, annoch schuldigst zu berichtigen; Hiervon
aber auch durch gegenwärtige Edictales, vermittelst dieser öffentlichen Zeitung, anforderst
das nöthige in das Publicum gewöhnlich zu erlassen. Es geschiehet dahero zu diesem Ende von
Amts- und Gerichtswegen, allen und jeden, so betauten als unbekanten Gläubigern ohne Un
terschied, welche in ersagtes Hohen Ordens-Gerichtsdorff zu Goßfelden, in alteren - und neue
ren Zeiten, Gelder ans Grundstücke dahin ausglichen und ex hoc Capite an einen oder den an
dern daftlbstigen hohen Ordens - Gerichts - Einwohner und dessen Erben, einegegründet^
Ansprache zu haben gedencken, hiermit wiederholt die endliche Intimation, vor gänzlichem Abfluß


